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Ihr Zeichen vom Unser Zeichen vom
A3-23-12/2-07 17.4.2007

- Beendigung des Schulbesuches wegen
 vier oder mehr Nicht genügend gemäß § 33 (2) lit. f) SchUG
- Übertritt in PTS

Sehr geehrte Damen und Herren!

Auf Wunsch der Schulservicestelle ersuchen wir Sie um Folgendes:

Die Erziehungsberechtigten der Schüler/innen der 1. Stufe sind zu Schulbeginn
nachweislich davon in Kenntnis zu setzen, dass ihr Kind aufhört, Schüler/in der Schule
zu sein, wenn er/sie die 1. Stufe mit vier oder mehr "Nicht genügend" in Pflichtgegen-
ständen abgeschlossen hat. Eine Wiederholung dieser Schulstufe ist nur dann zulässig,
wenn kein/e neue/r Aufnahmswerber/in abgewiesen werden muss.
Wie die Erfahrung vielfach gezeigt hat, ist gerade diese gesetzliche Bestimmung unter
den Erziehungsberechtigten nicht bekannt bzw. werden sie erst kurz vor Schulschluss
damit konfrontiert. Im falschen Vertrauen darauf, die 1. Stufe ohnehin wiederholen zu
können, werden nicht rechtzeitig erforderliche Maßnahmen ergriffen (z.B. rechtzeitige
Anmeldung an einer für die Schüler/innen geeigneteren Schule für das folgende
Schuljahr).

Gleichzeitig mögen die Erziehungsberechtigten darüber informiert werden, dass ein
Übertritt in die Polytechnische Schule aus einer mittleren oder höheren Schule wäh-
rend des Schuljahres nur bis zum 31. Dezember zulässig ist.

In der Anlage finden Sie ein Muster für eine nachweisliche Bestätigung.

Mit freundlichen Grüßen

Für den Amtsführenden Präsidenten
Dr. Kepplinger eh.
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